
Indikatoren zur beruflichen Ausbildung140

Die im Folgenden dargestellten Befunde betreffen immer 
vorzeitige Vertragslösungen in der dualen Berufsaus-
bildung insgesamt und nicht Ausbildungsabbrüche im 
Speziellen.

Vorzeitige Vertragslösungen 2020 nach 
Zeitpunkt der Lösung 

Im Berichtsjahr 2020 wurden bundesweit 137.784 Aus-
bildungsverträge vor Ablauf der im Ausbildungsvertrag 
genannten Ausbildungszeit gelöst → Tabelle A5.6-1. 
Betrachtet man den Zeitraum zwischen Beginn der Aus-
bildungsverträge und der vorzeitigen Lösung, so zeigt 
sich, dass – wie auch in den Vorjahren – fast zwei Drittel 
der gelösten Ausbildungsverträge innerhalb des ersten 
Jahres nach Beginn des Ausbildungsvertrages fielen. 
32,1 % aller Vertragslösungen erfolgten noch während 
der Probezeit120 und 31,6 % nach der Probezeit, aber 

120 Nach § 20 BBiG muss die Probezeit mindestens einen Monat betragen; sie 
kann bis zu vier Monate dauern. Für die Berichtsjahre 2007 bis 2015 wurde 
die Probezeit im Rahmen der Berufsbildungsstatistik grundsätzlich mit vier 
Monaten kalkuliert, seit dem Berichtsjahr 2016 wird sie erhoben. Dabei 
zeigte sich, dass von den im Berichtsjahr 2020 begonnenen Ausbildungs-
verhältnissen 72,2 % mit einer Probezeit von vier Monaten gemeldet wur-
den; weitere 23,2 % mit drei, nur 0,6 % mit zwei, 3,5 % mit einem Monat 
und 0,4 % mit null Monaten Probezeit. Letzteres ist nur in besonderen 
Ausnahmefällen möglich.

noch innerhalb der ersten zwölf Monate nach Beginn des 
Ausbildungsverhältnisses. Auch in das zweite Jahr nach 
Vertragsbeginn fiel mit 25,4 % noch ein großer Anteil 
der Lösungen; bei 11 % der Lösungen lag der Vertrags-
beginn länger als 24 Monate zurück. Im längerfristigen 
Zeitvergleich stieg der Anteil der Vertragslösungen, die 
innerhalb der Probezeit erfolgten, an; seit 2016 schwankt 
er jedoch nur wenig (siehe auch BIBB-Datenreport 2021, 
Kapitel A5.6, S. 141).

In den Ausbildungsberufen des Zuständigkeitsbereichs 
der Freien Berufe fanden vorzeitige Vertragslösungen 
mit 37,5 % aller Vertragslösungen etwas häufiger in der 
Probezeit statt. In den Ausbildungsberufen der Hauswirt-
schaft traten nur 20,2 % aller Vertragslösungen in die 
Probezeit; 17 % der Lösungen erfolgten in diesen Berufen 
später als zwei Jahre nach Beginn des Ausbildungsver-
trages. Auch von den insgesamt relativ wenigen Vertrags-
lösungen in den Ausbildungsberufen des Öffentlichen 
Dienstes fielen 16,1 % erst im dritten Jahr nach Ausbil-
dungsbeginn und später an. Ansonsten zeigt sich jedoch 
insgesamt eine ähnliche Verteilung der Vertragslösungen 
über die Zeit nach Beginn des Ausbildungsverhältnisses 
im Vergleich der Zuständigkeitsbereiche.

Tabelle A5.6-1:  Vorzeitige Vertragslösungen nach Zuständigkeitsbereichen1 und Zeitpunkt der Vertragslösung2 
(absolut und in % aller Vertragslösungen3), Bundesgebiet 2020

Zuständig-
keitsbereich

                                                       davon gelöst:

Vorzeitige Vertrags-
lösungen insgesamt

innerhalb der  
Probezeit (maximal 

4 Monate)2

nach der Probe-
zeit, innerhalb der 
ersten 12 Monate

nach 13 bis  
24 Monaten

nach 25 bis  
36 Monaten

nach mehr als  
36 Monaten

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Industrie und 
Handel

69.516 100,0 22.932 33,0 22.704 32,7 17.538 25,2 5.343 7,7 999 1,4

Handwerk 48.921 100,0 14.511 29,7 14.997 30,7 12.969 26,5 5.172 10,6 1.272 2,6

Öffentlicher 
Dienst

975 100,0 300 31,0 267 27,6 246 25,4 129 13,3 27 2,8

Landwirtschaft 3.411 100,0 945 27,7 1.179 34,6 873 25,6 351 10,3 63 1,8

Freie Berufe 14.400 100,0 5.397 37,5 4.161 28,9 3.156 21,9 1.434 10,0 252 1,8

Hauswirtschaft 564 100,0 114 20,2 174 30,9 180 31,9 75 13,3 21 3,7

Insgesamt 137.784 100,0 44.199 32,1 43.482 31,6 34.965 25,4 12.504 9,1 2.634 1,9

1  Maßgeblich für die Zuordnung der Auszubildenden zu den Zuständigkeitsbereichen ist i. d. R. nicht der Ausbildungsbetrieb (Ausnahme Handwerk), sondern die zustän-
dige Stelle für den Ausbildungsberuf  (vgl. E  in Kapitel A1.2).

2  Zeitraum zwischen Beginn und Vertragslösung (in Monaten); die Probezeit wird im Rahmen der Berufsbildungsstatistik seit dem Berichtsjahr 2016 nicht mehr generell mit 
vier Monaten kalkuliert, sondern von den zuständigen Stellen gemäß der Vereinbarung im Ausbildungsvertrag gemeldet.

3  Anteil der Vertragslösungen, bei denen der Ausbildungsbeginn eine bestimmte Anzahl an Monaten zurückliegt, an allen Vertragslösungen (des jeweiligen Zuständigkeits-
bereichs); es handelt sich nicht um die Lösungsquote und auch nicht um „echte“ Verlaufsdaten!

Quelle:  „Datenbank Auszubildende“ des Bundesinstituts für Berufsbildung auf Basis der Daten der Berufsbildungsstatistik der  
Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31. Dezember), Berichtsjahr 2020. Absolutwerte aus  
Datenschutzgründen jeweils auf ein Vielfaches von 3 gerundet; der Insgesamtwert kann deshalb von der Summe der  
Einzelwerte abweichen. Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung.                                                                                                           BIBB-Datenreport 2022


